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BGE 150 III 188 («Customizing von Uhren») –
Implikationen und ungeklärte Fragen
Ein Diskussionsbeitrag

Das Schweizerische Bundesgericht hat sich in BGE 150 III 188 erstmals mit
dem Customizing von Markenprodukten befasst. Gemäss Bundesgericht kann
sich eine Markeninhaberin nur bedingt gegen «fremdes» Customizing weh-
ren. Gegen ein Customizing, das auf Wunsch/Anfrage und zum privaten Ge-
brauch des Eigentümers erfolgt, kann die Markeninhaberin gemäss diesem Ur-
teil grundsätzlich nichts einwenden. Der Autor beleuchtet einzelne Implika-
tionen und grundlegende Fragen, die das Urteil aufwirft, wie namentlich zum
markenrechtlichen Schutzumfang und zur Reichweite des zulässigen Privat-
gebrauchs.
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I. Einleitung

[1] Die Nachfrage nach individualisierten Markenartikeln hat seit der COVID-19-Pandemie stark
zugenommen. Nach einer von Entbehrungen geprägten Zeit wuchs das Bedürfnis nach echten In-
teraktionen. Brands haben darauf mit personalisierten Markenerlebnissen reagiert.1 Eine im Jahr
2022 publizierte Konsumentenumfrage des Harvard Business Reviews und von Google zeigte,
dass sich solche Erlebnisse umsatzsteigernd auswirken können.2

[2] Wie verhält es sich, wenn ein DrittunternehmenMarkenprodukte ohne Autorisierung der Mar-
keninhaberin an spezifische, individuelle Kundenwünsche anpasst (sog. Customizing)? Insbe-
sondere im Bereich von Luxusgütern bauen solche Drittunternehmen ihr Geschäft darauf auf,
bereits exklusiven Markenprodukten eine noch grössere Exklusivität zu verschaffen. Markenin-
haber demgegenüber haben ein Interesse daran, das Erscheinungsbild der mit ihrer Marke ver-
bundenen Produkte möglichst unter ihrer Kontrolle zu behalten.

[3] Mit Urteil vom 19. Januar 2024 (BGE 150 III 188) hatte das Schweizerische Bundesgericht
erstmals Gelegenheit, sich mit dem Phänomen eines solchen Customizings im Uhrenbereich aus-
einanderzusetzen. Gemäss Bundesgericht kann sich eine Markeninhaberin nicht grundsätzlich
gegen «fremdes» Customizing wehren – immerhin aber in bestimmten Konstellationen.

[4] Die Strahlkraft dieses Leiturteils reicht über die Uhrenindustrie hinaus und erstreckt sich ins-
besondere auch auf die Mode- und die Automobilbranche, wo Customizing-Angebote ebenfalls
stark verbreitet sind. Das Urteil ist weiter auch relevant für die Beurteilung der Rechtmässigkeit
von Dienstleistungen wie Reparatur, Wartung, Auffrischung, Recycling, Upcycling und Down-
cycling von originalenMarkenprodukten, nachträgliche Veränderung der Verpackung sowie Auf-
und Nachfüllen.

[5] Der vorliegende Beitrag beschränkt sich auf eine Auseinandersetzung mit dem Phänomen des
Customizings. Es folgt eine kritische Auseinandersetzung mit den entscheidwesentlichen Erwä-
gungen des Bundesgerichts in dessen Urteil vom 19. Januar 2024. Der Beitrag soll eine Grundlage
für die weitere Diskussion der Implikationen dieses Urteils bilden.
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